
   

 

Protokoll Ortsbürgergemeindeversammlung Aarau 

 

Montag, 2. Dezember 2019 im Kultur- und Kongresshaus 

 

  

 

Vorsitz: Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident 

Protokollführung: Daniel Roth, Stadtschreiber 

Stimmenzählerin 

und Stimmenzäh-

ler: 

 

Thomas Geiser 

Hans-Martin Hächler 

Melanie Sutter 

Entschuldigt: Silvia Dell'Aquila, Ortsbürgerkommission 

Silas Müller, Stimmenzähler 

 

 

Anzahl der stimmberechtigten Ortsbürgerinnen und Ortsbürger 1'730 

 

Für definitive Beschlüsse ist eine zustimmende Mehrheit von     346 

erforderlich (1/5 der Stimmberechtigten, § 30 Gemeindegesetz [GG]) 

 

Anwesend sind           310 



Traktanden 

 

 Seite 

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 3. Juni 

2019  

2. Bürgeraufnahmegesuche  

3. Budget 2020  

4. Roggenhausen; Projektierungskredit für die Sanierung des 

Restaurantgebäudes  

5. Torfeld Süd; Genehmigung des Kaufvertrags zwischen der HRS 

Real Estate AG und der Ortsbürgergemeinde betreffend die LIG 

7205 und 7206-01 zu einem Preis von Fr. 6 Mio. sowie des 

Kaufvertrags zwischen der HRS Real Estate AG und der Stadion 

AG betreffend die LIG 7208  

6. Verschiedenes und Umfrage  

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: Ich begrüsse Sie im Namen des Stadtra-

tes zur heutigen Winter-Ortsbürgergemeindeversammlung im Kultur- und 

Kongresshaus. Speziell begrüsse ich meine Stadtratskolleginnen und Stadt-

ratskollegen, die Vertreterinnen und Vertreter der Ortsbürgerkommission und 

der Ortsbürgerfinanzkommission, Stadtschreiber Daniel Roth, Stadtweibelin 

Monika Ramseyer und Beatrice Zahnd von der Stadtkanzlei, welche das Proto-

koll verfasst. Im Weiteren begrüsse ich Ernst Schneider von der Abteilung Fi-

nanzen und Informatik, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ortsbürger-

gutsverwaltung und des Forstbetriebes der Region Aarau sowie auch die neue 

Leiterin des Forum Schlossplatz, Lena Friedli. Von der Presse darf ich Urs Helb-

ling von der AZ begrüssen. Ebenso heisse ich diejenigen Personen willkom-

men, welche an der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung in das Ortsbür-

gerrecht aufgenommen wurden und heute das erste Mal an einer 

Ortsbürgergemeindeversammlung teilnehmen können. Es sind dies: 

 

- Michael Haueter und Monika Maria Christ Haueter 

- Oliver Kopp 

- Dieter und Barbara Lämmli 

- Tabea Leutwyler 

- Lukas Meier 

- Simone Stefanie Schürmann 

- Charlotte Anne Schweizer 

- Monika Treier 

- Peter Zobrist 



 

Ebenfalls begrüsse ich diejenigen Ortsbürgerinnen und Ortsbürger, die seit der 

letzten Gemeindeversammlung volljährig geworden sind und somit erstmals 

ihr Stimm- und Wahlrecht ausüben können. Namentlich sind dies: 

 

- Anna Brenner 

- Marius Hächler 

- Chiara Koch 

- Dominik Oehler 

- Nora Oelhafen 

 

Zur heutigen Versammlung sind einzelne Entschuldigungen eingegangen, u.a. 

von Silvia Dell'Aquila von der Ortsbürgerkommission. Von einigen Ortsbürge-

rinnen und Ortsbürgern sind ebenfalls Abmeldungen eingegangen, die jedoch 

nicht einzeln verlesen werden. Die Kommissionen sind ansonsten vollzählig 

vertreten. Ich freue mich über die grosse Beteiligung an dieser Ortsbürgerge-

meindeversammlung. 

 

Sie haben die Einladungen mit der Traktandenliste rechtzeitig zugestellt erhal-

ten. Möchte jemand einen Abänderungsantrag zur Traktandenliste stellen? Da 

dies nicht der Fall ist, treten wir auf die vorliegende Traktandenliste ein. 

 

Da an der heutigen Versammlung weniger als 1/5 der Stimmberechtigten an-

wesend sind, unterstehen sämtliche Beschlüsse dem fakultativen Referendum. 

 

Die Abstimmungen werden offen durchgeführt, wenn nicht ein Viertel der an-

wesenden Stimmberechtigten eine geheime Abstimmung verlangt. 

 

Im Zusammenhang mit der Ausstandspflicht verweise ich auf § 25 des Ge-

meindegesetzes: 

"
1

Hat bei einem Verhandlungsgegenstand ein Stimmberechtigter ein unmittel-

bares und persönliches Interesse, weil er für ihn direkte und genau bestimmte, 

insbesondere finanzielle Folgen bewirkt, so haben er und sein Ehegatte, seine 

Eltern sowie seine Kinder mit ihren Ehegatten vor der Abstimmung das Ver-

sammlungslokal zu verlassen. 

2

 Für die Mitglieder der Verwaltung und die Direktoren von Gesellschaften mit 

juristischer Persönlichkeit sowie für Mitglieder von Personengesellschaften gilt 

die gleiche Ausstandspflicht, wenn ein Verhandlungsgegenstand die Interessen 

der von ihnen vertretenen Gesellschaft unmittelbar berührt." 

 



Traktandum 1 
1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 3. Juni 2019 

Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 3. Juni 2019 

 

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 3. Juni 2019 in der 

Aeschbachhalle ist auf der Homepage der Stadt Aarau aufgeschaltet worden. 

Auf Wunsch wird das Protokoll auch in gedruckter Form zugestellt. Es kann bei 

der Ortsbürgergutsverwaltung jederzeit angefordert werden. 

 

Sind Fragen oder Bemerkungen zum Protokoll? 

 

Da dies nicht der Fall ist, stimmen wir darüber ab. 

 

Antrag 

 

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 3. Juni 2019 sei zu 

genehmigen. 

 

Beschluss 

 

Ohne Gegenstimme wird das Protokoll einstimmig genehmigt. 

 



Traktandum 2 
2. Bürgeraufnahmegesuche 

Bürgeraufnahmegesuche 

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: Der Stadtrat stellt folgenden 

 

Antrag 

 

In das Ortsbürgerrecht von Aarau seien die nachstehenden Einwohnerinnen 

und Einwohner aufzunehmen: 

 

1. Böhler, Benjamin, geb. 20. Februar 1999, von Aarau AG und Basel BS, 

wohnhaft in 5000 Aarau, Bühlrain 14. Unentgeltliche Aufnahme. 

2. Klaus Beatrice, geb. 23. August 1969, von Aarau AG und Uerkheim AG, 

wohnhaft in 5000 Aarau, Aarestrasse 65. Unentgeltliche Aufnahme. 

 

Die Ortsbürgerfinanzkommission empfiehlt der Ortsbürgergemeindeversamm-

lung einstimmig, die vorliegenden Bürgeraufnahmegesuche gutzuheissen und 

verzichtet auf ein Referat. 

 

Gemäss Kreisschreiben des Departementes Volkswirtschaft und Inneres des 

Kantons Aargau vom 9. Februar 1990 muss bei Einbürgerungsgesuchen 

grundsätzlich über jedes Gesuch einzeln abgestimmt werden. Besteht der 

Wunsch nach einer geheimen Abstimmung? Da dies nicht der Fall ist, kommen 

wir zur Beschlussfassung. 

 

Beschlüsse 

 

1. Böhler Benjamin, geb. 20. Februar 1999, von Aarau AG und Basel BS, 

wohnhaft in 5000 Aarau, Bühlrain 14, wird einstimmig in das Ortsbürger-

recht aufgenommen. 

2. Klaus Beatrice, geb. 23. August 1969, von Aarau AG und Uerkheim AG, 

wohnhaft in 5000 Aarau, Aarestrasse 65, wird einstimmig in das Ortsbür-

gerrecht aufgenommen. 

 



Traktandum 3  
3. Budget 2020 

Budget 2020 

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: Das Budget 2020 haben wir mit der 

Ortsbürgerfinanzkommission diskutiert. Der Stadtrat stellt folgenden 

 

Antrag 

 

Die Ortsbürgergemeindeversammlung möge das Budget 2020 der Ortsbürger-

gemeinde Aarau genehmigen. 

 

Im Namen der Ortsbürgerfinanzkommission nimmt deren Präsident, Peter 

Heuberger, zum Budget 2020 Stellung. 

Peter Heuberger: Im Namen der Ortsbürgerfinanzkommission darf ich Ihnen 

das Budget 2020 des Stadtrates für die Ortsbürgergemeinde Aarau vorstellen. 

Das Budget sieht einmal mehr erfreulich aus. Es wird ein Ertragsüberschuss 

von Fr. 483'900 ausgewiesen. Das ist gut für unsere Kasse und muss auch so 

sein, wenn wir weiter investieren wollen, z.B. gemäss Beschluss im letzten 

Sommer im Scheibenschachen Aarenau Baufeld 6, für ein Stadion im Torfeld 

Süd oder für die Erneuerung der Roggenhausen-Gaststube, worüber in den 

folgenden Traktanden befunden wird. Erläuterungen zu den einzelnen Positio-

nen des Voranschlages finden Sie auf den Seiten 5 bis 8 der Vorlage zum 

Budget 2020, die Sie alle zugestellt erhalten haben. Ich will Ihnen im Folgen-

den über ein paar Punkte berichten, über welche wir in der Finanzkommission 

diskutiert haben. 

 

Zum Budgetposten Kultur bzw. Leistungen an die Öffentlichkeit: Sie sehen in 

der Budgetvorlage auf den Seiten 9 und 10, wie diese Ausgaben gegliedert 

sind. Erläuterungen dazu finden Sie unter der Randnummer 3290 auf den Sei-

ten 6 und 7. Dort ist ersichtlich, dass der sonst übliche Grundkredit von Fr. 

5'000 für Forstdienste am Maienzug um Fr. 8'000 erhöht wird, um für dieses 

Geld Sonnenschirme anzuschaffen, welche bei heissem Wetter am Bankett auf 

der Schanz aufgestellt würden, weil die Bäume zu wenig Schatten spenden. Es 

ist die Idee, dass nicht jedermann den eigenen Sonnenschirm mitbringt und in 

der Folge nicht eine bunte Vielfalt von Schirmen besteht, sondern einheitliche, 

mit dem Ortsbürger-Logo und Aarauer Wappen versehene Schirme verwendet 

werden. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Es geht dabei weniger um 

die Erhöhung des Betrages von Fr. 5'000.00 um Fr. 8'000.00 auf Fr.13'000.00, 

sondern vielmehr um die Frage, ob man das überhaupt möchte oder ob eine 

bunte Vielfalt von Sonnenschirmen am Maienzug bevorzugt wird. Die OFK hat 

darüber diskutiert, ob diese Anschaffung nötig sei. Sie hat dann mehrheitlich 

abgelehnt, Ihnen an der heutigen Versammlung den Antrag zu stellen, die Po-

sition "Anschaffung von Sonnenschirmen für den Maienzug" mit Fr. 8'000.00 

sei zu streichen. Dies vor allem auch, weil diese Schirme ebenso für andere 

Anlässe von Stadt oder Ortsbürger verwendet werden könnten. Die OFK hat 



aber angeregt zu prüfen, ob es nicht sinnvoller wäre, günstigere Schirme ohne 

Logo anzuschaffen, dafür aber eine grössere Anzahl. Die vorgesehenen 50 

Stück würden wohl für ein Maienzugbankett nicht ausreichen, vor allem nicht 

für die Leute auf der Strasse. 

 

Bei den einmaligen Beiträgen auf der Seite 10 soll das Jugendtheaterfestival 

"fanfaluca" mit Fr. 20'000 unterstützt werden. Die städtische Kulturkommissi-

on hat damals zwei Kulturprojekte zur Auswahl vorgeschlagen. Die Ortsbür-

gerkommission und der Stadtrat haben sich für "fanfaluca" entschieden. Zu-

dem sind weitere Fr. 20'000 für die Herausgabe einer Broschüre "500 Jahre 

Rathaus - Turm zu Rore" und Fr. 3'500 für den Druck einer Broschüre zu Hein-

rich Zschokke, welche an seinem Wohnort in der Blumenhalde aufgelegt wer-

den soll, budgetiert worden. Unter den einmaligen Beiträgen ist eine Position 

über Fr. 50'000 für die Erstellung von Standplätzen mit Stromsäule für vier 

Wohnmobile im Schachen aufgeführt. Dieser Posten gab auch zu Diskussionen 

in der OFK Anlass. Man stellte sich u.a. die Frage, ob dies nicht Aufgabe der 

Einwohnergemeinde wäre. Die Kommission hat aber am Schluss mit knapper 

Mehrheit entschieden, keinen Antrag auf Streichung zu stellen. Die OFK erwar-

tet jedoch von der Ortsbürgergemeinde ein Konzept darüber, wie nach der In-

vestition wieder Geld zurück in die Ortsbürgerkasse fliessen soll, indem die 

Benützer dafür nicht lediglich den Strom bezahlen müssen, sondern auch eine 

Miete oder Gebühr für die Benützung des Standplatzes erhoben wird. Rein 

budgettechnisch vertritt die OFK die Ansicht, dass der Aufwand von Fr. 50'000 

eher in die Position "Immobilien Schachen" gehört und nicht zur Position "Kul-

tur". 

 

Wie Sie auf der Seite 10, beim Total 5.3, sehen können, hat sich der Aufwand 

dieses Jahr für einmalige Beiträge, im Vergleich zum Jahr 2019, mehr als ver-

dreifacht. Namentlich von Fr. 27'500 auf Fr. 93'500. Auch darüber wurde in 

der OFK beraten. Der Gesamtaufwand für Beiträge an die Öffentlichkeit hat 

sich von Fr. 788'600 auf Fr. 873'600 ebenfalls massiv erhöht. Selbst wenn Fr. 

50'000 für die Wohnmobil-Standplätze unter einer anderen Position im Budget 

eingereiht würden - was unserer Ansicht nach korrekter wäre- steigen die Ge-

samtausgaben im Kulturbereich dieses Jahr aussergewöhnlich an. Die OFK er-

wartet, dass diese Mehrausgaben in diesem Bereich einmalig sind und ab dem 

nächsten Jahr wieder unter die Grenze von Fr. 800'000 fallen. 

 

Insgesamt hat die OFK das Budget 2020 positiv beurteilt und mit 6 Ja-Stimmen 

zu einer Nein-Stimme ohne Abänderungsanträge genehmigt. Ich beantrage im 

Namen der OFK, dem Antrag des Stadtrates zuzustimmen und das Budget 

2020 der Ortsbürgergemeinde Aarau zu genehmigen. 

 

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: Ich danke Peter Heuberger für die Aus-

führungen. Ich kann zu den verschiedenen angesprochenen Themen Ergän-

zungen abgeben. Beim Turm Rore geht es grundsätzlich darum, dass dieser im 

nächsten Jahr seit 500 Jahren als Rathaus genutzt wird. Der Turm ist zwar äl-

ter, aber seit 500 Jahren dient er als Rathaus. Diese Tatsache ist aus unserer 



Sicht ein Grund, dort eine kunsthistorische Würdigung, insbesondere bezüg-

lich der gotischen Räumlichkeiten, vorzunehmen. Die zweite Frage betrifft die 

Standplätze mit Stromsäule. Es hat sich von verschiedener Seite gezeigt, dass 

solche Standplätze mit Stromsäule ein Bedürfnis von Menschen sind, die mit 

dem Wohnmobil in der Schweiz umherreisen. Es wurden verschiedene Mög-

lichkeiten in der Telli, im Raum KEBA, aber auch im Raum Rohr, geprüft. Man 

kam zum Schluss, dass eine Umsetzung zeitnah erfolgen sollte. Es werden 

keine Campingplätze hergerichtet, sondern lediglich vier einfache Standplätze 

mit zeitlich begrenzter Nutzung. Dafür wurde ein entsprechender Betrag ein-

gestellt. Ich bin erfreut, dass Peter Heuberger und die OFK diesen Anträgen 

des Stadtrates und der Ortsbürgerkommission gefolgt sind. 

 

Sind noch Fragen oder Anträge zum Budget 2020? 

Oehler Christian: Ich spreche als Ortsbürger und nicht als Mitglied der OFK. 

Ich verweise im Budget auf Seite 6 des Beschriebs und stelle zwei Anträge zum 

Budget 2020. Die Standplätze mit Stromsäule wurde angesprochen. Sie betref-

fen das Konto 3290. Der Beschrieb dazu auf Seite 6 beinhaltet zwei Sätze und 

damit wird ein Betrag von Fr. 50'000.00 verlangt. Es ist fraglich, ob die Erstel-

lung solcher Plätze wirklich eine Aufgabe der Ortsbürger ist, oder ob dies nicht 

eher ins Aufgabengebiet der Einwohnergemeinde gehört. Zu einer budgetier-

ten Ausgabe gehört auch eine Prognose mit der Erwartungshaltung, welche 

Einnahmen daraus generiert werden könnten. Wie gross könnte die Auslastung 

sein? Wie erfolgt die Anmeldung an diesen Standplätzen? Wird dies über eine 

App geregelt? Wie erfolgt die Kontrolle und wie wird der Strom und die Miete 

verrechnet? Muss man sich dafür ins Rathaus begeben oder gibt es eine An-

laufstelle, bei welcher ein Ticket gelöst werden kann? Wird die Kontrolle von 

der Verwaltung oder ev. von der Stadtpolizei vorgenommen? Wie wird die Sau-

berkeit der Standplätze und die Abfallentsorgung sichergestellt? Ich erachte 

diesen Beitrag als willkürlich. Deshalb stelle ich den Antrag, das Budget 2020 - 

ohne das Projekt für die Standplätze mit Stromsäule von Fr. 50'000.00 - zu 

genehmigen. Ich erachte den Beitrag als zu wenig fundiert und er soll daher 

ersatzlos gestrichen werden. Der zweite Antrag bezieht sich auf den Kauf der 

Sonnenschirme, Seite 6, Konto 3290. Diese Anschaffung mag zwar eine lustige 

Idee sein. Ich frage mich aber, wer denn ein Recht auf einen solchen Sonnen-

schirm hat? Wie erfolgt die Verteilung? Erfolgt die Verteilung am Eingang des 

Anlasses oder sind die Schirme bereits fest installiert? Wie wird sichergestellt, 

dass diese nicht entwendet werden? Wie wird die Handhabung von Reparatu-

ren und Ersatz geregelt? Darüber wird keine Aussage gemacht. Mein zweiter 

Antrag lautet: Das Budget 2020 sei - ohne die eingestellten Fr. 8'000.00 für die 

Sonnenschirme -  zu genehmigen. Seien wir uns doch einig. Der Maienzug ist 

ein fröhlicher und geselliger Anlass, auch am Bankett. Es spielt dort wirklich 

keine Rolle, welche Farben dieses Fest prägen. Aus diesem Grund ist auch die-

ser Betrag ersatzlos zu streichen. 

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: Gibt es Äusserungen zu den Anträgen 

von Christian Oehler, oder werden neue Anträge unterbreitet? 



 

Zum Thema Sonnenschirme möchte ich ergänzen, dass Sonnenschirme ein 

Bedürfnis der Maienzugsbesucher sind, denn die Beschattung durch die Bäume 

auf der Schanz ist nicht befriedigend. Deshalb hat diese Schirmflut in den letz-

ten Jahren stets zugenommen. Die Idee zur Anschaffung und Nutzung von 

Sonnenschirmen stammt aus der Ortsbürgergutsverwaltung. Der Stadtrat und 

die Ortsbürgerkommission beantragen, diese Schirmanschaffung zu wagen. 

Sie sollen im Werkhof untergebracht werden.  

 

Gerne gebe ich noch ein paar Informationen zu den Standplätzen mit 

Stromsäule. Wir haben das Bedürfnis von Schweizer Reisenden mit Wohnmobi-

len erkannt. Es werden diesbezüglich immer wieder Anfragen bei aarau info 

und dem Stadtbüro gestellt. Es handelt sich um eine einfache Lösung. Ver-

schiedene geprüfte Standorte habe ich bereits erwähnt. Die Offerten für die 

Standplätze mit Stromsäule liegen vor. Es sind aber weitere Abklärungen er-

forderlich, namentlich hinsichtlich der Planungs- und Leitungsarbeiten und der 

Stromzufuhr. Im Schachen beim Parkplatz vor dem Hartfussballfeld sind vier 

solcher Standplätze mit einer Stromzufuhr vorgesehen. Alle damit zusammen-

hängenden Anschaffungskosten sind in diesem Kreditrahmen sichergestellt. 

Wir haben uns dabei an einem Vergleichsprojekt der Stadt Laufenburg orien-

tiert. Der Stadtrat empfiehlt Ihnen, dem Antrag des Stadtrates und der Orts-

bürgerkommission zu folgen. 

 

Zu den Sonnenschirmen kann ich ergänzen, dass die durch die Stadt anzu-

schaffenden Sonnenschirme weiss sind, einen Durchmesser von ca. 180 cm 

aufweisen und an den Tischen befestigt werden. Selbstverständlich dürfen 

aber jederzeit auch eigene Sonnenschirme mitgebracht werden. 

 

Gibt es weitere Fragen oder Ergänzungen zum Budget? 

 

Wenn dies nicht der Fall ist, gelangen wir zu den 

 

Abstimmungen 

 

Antrag 

 

von Christian Oehler um Streichung von Fr. 50'000.00 für die Standplätze mit 

Stromsäule 

 

Beschluss 

 

Der Antrag um Streichung von Fr. 50'000.00 für die Standplätze mit Stromsäu-

le wird mit 147 Ja-Stimmen gegen 160 Nein-Stimmen abgelehnt. 

 



Antrag 

 

von Christian Oehler um Streichung von Fr. 8'000.00 für die Anschaffung von 

Sonnenschirmen 

 

Beschluss 

 

Der Antrag um Streichung von Fr. 8'000.00 für die Anschaffung von Sonnen-

schirmen wird mit 152 Ja-Stimmen gegen 143 Nein-Stimmen gutgeheissen. 

Demnach ist der Betrag von Fr. 8'000.00 im Budget 2020 zu streichen. 

 

Schlussabstimmung über bereinigtes Budget 2020 

 

Beschluss 

 

Das Budget 2020 wird - unter Berücksichtigung der vorgenannten Anpassung - 

grossmehrheitlich mit 7 Gegenstimmen genehmigt. 

 



Traktandum 4 
4. Roggenhausen; Projektierungskredit für die Sanierung des Restaurantgebäudes 

Roggenhausen; Projektierungskredit für die Sanierung des Restaurantge-

bäudes 

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: Die Ortsbürgerfinanzkommission hat 

sich intensiv mit der Sanierung des Restaurantgebäudes im Roggenhausen be-

schäftigt. Das Ergebnis der Ortsbürgerfinanzkommission wird Ihnen von Peter 

Eisenring dargelegt. 

Peter Eisenring: Vor ungefähr 10 Jahren hat die Ortsbürgergemeindever-

sammlung die Erneuerung des Selbstbedienungsbereichs im Roggenhauses im 

Betrag von Fr. 300'000 bis Fr. 400'000 genehmigt. Die Erneuerung wurde aber 

nie umgesetzt, denn sie überzeugte nicht. Die Ortsbürger stimmten damals 

auch darüber ab, ob die Naturstrasse vom Parkplatz an der Schönenwerder-

strasse bis zum Restaurant geteert werden sollte. Sie entschieden sich gegen 

eine Teerung und für eine Naturstrasse. Ein Zufahrtskomfort sei nicht er-

wünscht. Heute dreht sich die Diskussion wieder um den Selbstbedienungsteil 

im unteren Stock. Dieser liegt separat und ist nicht mit der Küche verbunden. 

Vor zwei Jahren wurde ein Kredit von Fr. 94'000 für eine Machbarkeitsstudie 

gesprochen. Diese soll aufzeigen, wie der Restaurantbetrieb und die Be-

triebsabläufe verbessert werden können und in welchem Umfang das Gebäude 

renoviert werden kann. Heute liegt ein Vorschlag vor. Der ganze Betrieb, das 

Restaurant, die Küche und der Selbstbedienungsteil mit Buvette sollen sich neu 

auf einer Etage befinden. Dort, wo heute das Säli und die Küche sind, soll neu 

die Gaststube mit rund 60 Sitzplätzen entstehen. Weil kein Saal mehr einge-

plant ist, soll dieser Raum unterteilbar werden. Dort wo sich heute das Restau-

rant befindet, soll die Küche entstehen. Aus den Küchenfenstern Richtung Os-

ten werden die Waren in Selbstbedienung gereicht. Es ist geplant, die heutige 

Terrasse vollständig abzureissen und eine neue zu bauen. Der Zugang zu der 

Terrasse besteht aus einem Betonklotz, welcher entfernt wird. Mit der Sanie-

rung ergeben sich komplett neue Räumlichkeiten und das Haus wird dadurch 

neu eingeteilt. Im Protokoll der Ortsbürgerfinanzkommission ist festgehalten, 

dass die OFK den Projektierungskredit von Fr. 320'000 als sehr hoch einstuft. 

Der Auftrag ist noch nicht vergeben, er kann also noch verhandelt werden. Die 

Ortsbürgergemeindeversammlung muss nun aber darüber befinden, ob der 

beantragte Projektierungskredit für das Restaurant bewilligt werden soll. Die 

Mitglieder der Ortsbürgerfinanzkommission empfehlen mehrheitlich, dem Pro-

jektierungskredit von Fr. 320'000 zuzustimmen und hoffen, dass die Kosten 

noch optimiert werden können. Die Baukommission und der Architekt sind 

hier gefordert. Die Projektierungskosten sind aber nur der Anfang. Die Baukos-

ten werden, gemäss Stadtratsprotokoll vom September 2019, auf über 3 Mio. 

Franken geschätzt. Dies sind meine Erläuterungen zum ersten Antrag. 

 

Ich fahre aber gleich fort mit meinen Informationen zum zweiten Antrag. 

 



Dieser betrifft die Wirtewohnung. Es handelt sich um eine 6-Zimmer-Wohnung. 

Die Projektierung dieses Wohnungsumbaus wird mit Fr. 54'000.00 ausgewie-

sen. Das eigentliche Thema sind aber nicht die Projektierungskosten, sondern 

das Projekt an sich. Im Stadtratsprotokoll vom September 2019 ist festgehal-

ten, dass für den Umbau und die Sanierung der Wirtewohnung zu zwei kleine-

ren, unabhängig vom Restaurant vermietbaren Wohnungen, mit Gesamtkosten 

von rund Fr. 950'000.00 zu rechnen ist. Für den Umbau einer Wohnung in ei-

ner bestehenden Liegenschaft zu zwei Wohnungen beinahe 1 Mio. Franken 

auszugeben, ist doch unvernünftig. Gemäss der Bau- und Nutzungsordnung 

können die Wohnungen nur im Zusammenhang mit dem Wildpark oder mit 

dem Restaurant vermietet werden. Wenn aber niemand, der im Restaurant tä-

tig ist, und auch kein Wildhüter im Roggenhausen wohnen möchte, stehen die 

Wohnungen aufgrund der Vorschriften der Bau- und Nutzungsordnung leer. 

Heute wohnt kein Wildhüter im Roggenhausen und das Restaurant wird in Zu-

kunft kaum mehr als Familienbetrieb, sondern eher als Zweitbetrieb, also als 

Filiale geführt. Die Ortsbürgergutsverwaltung meint, man hätte noch alle Fle-

xibilität und der Projektierungskredit bedeute noch nicht, dass darauf ein Pro-

jektierungskredit von Fr. 950'000.00 folge. Es ist nicht geklärt, ob die heutige 

Wohnung nicht doch noch zum Teil in das Restaurantkonzept integriert wer-

den kann. Im Gespräch mit der Ortsbürgergutsverwaltung spürte man sehr viel 

Flexibilität. Für uns bedeutet dies, dass die Ortsbürgergutsverwaltung - spä-

testens im Gespräch mit der Ortsbürgerfinanzkommission - gemerkt hat, dass 

ein späterer Baukredit für zwei Wohnungen mit solch hohen Kosten keine 

Chance haben wird und dadurch anders projektiert werden muss. Hinsichtlich 

der Überlegung, dass das Restaurant- und das Wohnungsprojekt zusammen-

hängen, hat die OFK ebenfalls dem Kredit für das Wohnungsprojekt in der Hö-

he von Fr. 54'000.00 mehrheitlich zugestimmt. Die Hürde für den Baukredit 

wird bei der OFK, sowie wohl auch an der Ortsbürgergemeindeversammlung, 

vermutlich etwas höher sein.  

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: Ich danke Peter Eisenring für die Stel-

lungnahme der Ortsbürgerfinanzkommission. Gibt es Bemerkungen oder Fra-

gen zu diesem Geschäft. 

Leonie De Maddalena: Ich habe die Pläne genau studiert und mich gefragt, ob 

die obere Wohnung Dachschrägen aufweist. Gemäss den Planunterlagen sind 

die Dreizimmerwohnungen grundsätzlich eher klein. Der Platz für eine Familie 

ist dort knapp. Ich habe gelesen, dass eine Vermietung an Dritte oder allen-

falls an das Wildparkpersonal denkbar wäre. Ich habe jedoch aus den vorheri-

gen Voten gehört, dass eine Vermietung an Dritte nicht möglich ist. Der Mieter 

müsste eine Person vom Restaurantbetrieb oder ein Mitarbeiter sein.  

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: Grundsätzlich muss man sich im Rahmen 

der Gesamtsanierung des Gebäudes überlegen, wie man im dritten Stock mit 

der grossen, nicht gut nutzbaren Wohnung, verfahren möchte. Wir haben noch 

nicht festgelegt, ob es zwei Dreizimmerwohnungen oder eine grosse und eine 

kleine Wohnung oder allenfalls Zimmer geben soll. Von der Nutzung her be-



stehen Einschränkungen, aber man hat immer auch die Möglichkeit, Ausnah-

mebewilligungen für solche Situationen zu erteilen. Es ist alles noch offen, das 

haben wir auch gegenüber der Ortsbürgerfinanzkommission so kommuniziert. 

Wir beantragen die Projektierung der Sanierung der Wirtewohnung, in welcher 

Form auch immer. Wir müssen uns im Rahmen der Gesamtsanierung überle-

gen, welches die beste Lösung für die Umgestaltung dieses Raumes ist. Wir 

wollen nicht das ganze Gebäude mit Dach und energetischen Massnahmen 

sanieren und im Nachhinein einen weiteren Kredit für die Sanierung der Räume 

in der dritten Etage beantragen. Eine solche Trennung käme mit Sicherheit 

teurer zu stehen. 

 

Stefan Zubler: Mich erstaunt, dass bei einem solchen Grossprojekt mit einer 

Totalsanierung des Restaurantbetriebes anscheinend keine Konkurrenzoffer-

ten eingeholt wurden. Es handelt sich doch um Gesamtkosten von 3.5 Mio. 

Franken. Ich frage mich, ob - auch von Seiten der Verwaltung - alles unter-

nommen wurde, um ein gutes Preis/Leistungsverhältnis zu erhalten. Das Rog-

genhausen ist zwar kein Renditeobjekt, das ist auch richtig so. Aus meiner 

Sicht müsste man deshalb wirklich versuchen, eine optimale Lösung zu finden. 

Meine Skepsis hinsichtlich der Wohnungen wurde mit den vorgängigen Beant-

wortungen abgeschwächt. Gemäss der BNO können die Wohnungen nicht an 

Dritte vermietet werden. Ich frage mich, wie es mit den Parkplätzen aussehen 

würde, wenn in diesem Gebäude eine Drittperson oder eine dort arbeitende 

Person wohnen will. Wird diesen Personen eine Zufahrt zum Gebäude gestat-

tet? Erhalten sie eine Ausnahmebewilligung, oder müssen sie an der Schönen-

werderstrasse parkieren? Gibt es grundsätzlich eine realistische Nachfrage für 

Wohnungen im Roggenhausen? Ich bin diesbezüglich ziemlich skeptisch.  

 

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: Es müssen unbestritten verschiedene 

Abklärungen getätigt werden, um zu erkennen, welche Massnahmen realis-

tisch sind. Eine Möglichkeit besteht darin, die bestehende Wohnung in kleinere 

Wohnungen umzugestalten, welche idealerweise von Personen genutzt wer-

den, die einen Bezug zum Tierpark oder zum Restaurant haben. Es wurden 

noch keine Arbeiten vergeben. Es wird die nötigen Ausschreibungen im Rah-

men dieser Projektierung geben.  

Max Zweifel: Für mich bestehen Unklarheiten beim Gastrokonzept. Es gibt al-

lenfalls einen Kiosk oder dergleichen. Ich frage mich, ob für einen solchen 

Umbau so viel Geld aufgewendet werden muss. Oder realisiert man eine hoch-

stehendere Gastronomie - ich meine damit keinen Gourmettempel - welche 

mehrere Bedürfnisträger anspricht? Ich denke an Familien mit Kindern an den 

Nachmittagen oder an Vereine-Events am Abend. Das vorliegende Gastrokon-

zept ist für mich noch nicht ausgereift. 

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: Diese Fragen sind im Rahmen dieses 

Gastrokonzepts abzuklären. Ich erinnere an das Gastrokonzept beim Schüt-



zenhaus im Scheibenschachen. Dieses präsentierte sich am Schluss leicht an-

ders als geplant. Ich verweise diesbezüglich darauf, dass wir für das Schützen-

haus 1.6 Mio. Franken ausgegeben haben, für ein Haus mit ca. 40 Sitzplätzen 

mit Terrasse und Saal. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein grosses 

Landwirtschafts-Bauernhaus, welches 200 Jahre alt ist und welches ein grosses 

Volumen aufweist. Es befindet sich am Ende der Lebensdauer. Viele Installati-

onen sind 40 Jahre alt und älter. Die geplante Projektierung soll Aufklärung 

bringen, damit anschliessend der Ortsbürgergemeinde ein Baukredit vorgelegt 

werden kann, welcher den genannten Bedürfnissen entspricht. 

 

Gibt es weitere Fragen oder Anträge? Da dies nicht der Fall ist, gelangen wir zu 

den 

 

Abstimmungen 

 

Vorliegend sind zwei Teilanträge des Stadtrates 

 

Antrag 1 

 

Für die Projektierung der Sanierung des Restaurants Roggenhausen sei ein 

Kredit von Fr. 320'000.00 inkl. MWST (zuzüglich allfälliger teuerungsbedingter 

Mehrkosten/Preisstand Juni 2019) zu bewilligen und der Stadtrat zur allenfalls 

nötigen Darlehensaufnahme zu ermächtigen. 

 

Beschluss 

 

Der Projektierungskredit von Fr. 320'000.00 inkl. MWST (zuzüglich allfälliger 

teuerungsbedingter Mehrkosten/Preisstand Juni 2019) für die Sanierung des 

Restaurants Roggenhausen wird grossmehrheitlich und mit 31 Gegenstimmen 

genehmigt und der Stadtrat zur allenfalls nötigen Darlehensaufnahme ermäch-

tigt. 

 

Antrag 2 

 

Für die Projektierung der Sanierung der Wirtewohnung des Restaurants Rog-

genhausen sei ein Kredit von Fr. 54'000.00 inkl. MWST (zuzüglich allfälliger 

teuerungsbedingter Mehrkosten/Preisstand Juni 2019) zu bewilligen und der 

Stadtrat zur allenfalls nötigen Darlehensaufnahme zu ermächtigen. 

 

Beschluss 

 

Der Projektierungskredit von Fr. 54'000.00 inkl. MWST (zuzüglich allfälliger 

teuerungsbedingter Mehrkosten/Preisstand Juni 2019) für die Sanierung der 

Wirtewohnung des Restaurants Roggenhausen wird mit 206 Ja-Stimmen gegen 

97 Nein-Stimmen gutgeheissen und der Stadtrat zur allenfalls nötigen Darle-

hensaufnahme ermächtigt. 



Traktandum 5 
5. Torfeld Süd; Genehmigung des Kaufvertrags zwischen der HRS Real Estate AG und der Ortsbürgergemeinde betreffend die LIG 7205 und 7206-01 zu einem Preis von Fr. 6 Mio. sowie des Kaufvertrags zwischen der HRS Real Estate AG und der Stadion AG betreffend die LIG 7208 

Torfeld Süd; Genehmigung des Kaufvertrags zwischen der HRS Real Estate 

AG und der Ortsbürgergemeinde betreffend die LIG 7205 und 7206-01 zu 

einem Preis von Fr. 6 Mio. sowie des Kaufvertrags zwischen der HRS Real 

Estate AG und der Stadion AG betreffend die LIG 7208 

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: An der Sommergemeinde vom 3. Juni 

2019 wurde über die Arealentwicklung im Torfeld Süd berichtet. Am vorletzten 

Wochenende konnten Sie miterleben, dass die Stimmberechtigten von Aarau - 

bei einer hohen Stimmbeteiligung von knapp 59 % - den 17 Mio.-Kredit an ein 

neues Fussballstadion erneut gutgeheissen haben. Die Teiländerung der Nut-

zungsplanung im Torfeld Süd wurde ebenso klar angenommen. Die Verträge 

aus dem Jahr 2008, welche an der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 9. 

Juni 2008 mit einem grossen Mehr genehmigt wurden, müssen den neuen Vo-

raussetzungen und Rahmenbedingungen angepasst werden. Sie sollen heute 

von der Ortsbürgergemeindeversammlung genehmigt werden. Sie können auf 

der Seite 15 und 16 der Botschaft die langwierige Geschichte zum neuen Fuss-

ballstadion in Aarau nachverfolgen. Auf den Seiten 17 und 18 finden Sie eine 

Gegenüberstellung der Verträge 2008 und 2018. Es wird zuerst Brigitte Ande-

regg aus der Sicht der Ortsbürgerfinanzkommission das Wort ergreifen und 

anschliessend wird Stadtrat Hanspeter Thür Auskunft zum Stand des Projektes 

geben und wie sich die dortige Situation präsentiert. 

Brigitte Anderegg: Hanspeter Hilfiker hat zu diesem Traktandum bereits viel 

erwähnt. Heute darf die Ortsbürgergemeinde über die neuen Verträge befin-

den, welche die Verträge aus dem Jahre 2008 ersetzen sollen. Mit den neuen 

Verträgen wechselt die Stadionparzelle in das Eigentum der Ortsbürgerge-

meinde. Es handelt sich dabei um eine weitaus grössere Parzelle im Umfang 

von 17'642 m2 als in den ursprünglichen Verträgen vorgesehen war. Im Weite-

ren überlassen die Ortsbürger die Stadionparzelle der Stadion AG im Baurecht 

für 80 Jahre. Die finanzielle Beteiligung der Ortsbürgergemeinde bleibt, trotz 

der grösseren Parzelle und dem Mehrwert, gleich hoch und beträgt 6 Millionen 

Franken. Gemäss den neuen Verträgen wird der Kaufpreis nach abgelaufener 

Referendumsfrist und den weiter zu erfüllenden Punkten gemäss Kaufvertrag 

fällig. Die geänderten Zahlungsbedingungen führen dazu, dass der Finanzie-

rungsteilbetrag im Jahr 2021 stärker als im aktuellen Finanzplan ansteigt. Die 

Aufnahme von Fremdkapital kann jedoch aktuell zu sehr günstigen Konditio-

nen erfolgen. Das derzeit bis in das Jahr 2060 mit einem Baurecht belastete 

Brügglifeld wird durch den Stadionneubau frühzeitig an die Ortsbürgerge-

meinde heimfallen und kann überbaut werden. Das Land hat einen wesentlich 

höheren Wert als der Kaufpreis von 6 Mio. Franken. Wenn die Baubewilligung 

vorliegt, muss mit dem Bau des Stadions begonnen werden, unabhängig des 

Verkaufs der Hochhäuser. Ansonsten muss die HRS eine Strafe von 2 Mio. 

Franken zahlen. Ich bin der Meinung, dass der Stadtrat die neuen Verträge 

sehr gut und zugunsten der Ortsbürgergemeinde ausgehandelt hat. Die Orts-



bürgerfinanzkommission empfiehlt Ihnen mehrheitlich - ohne Gegenstimme - 

den Antrag des Stadtrates zu genehmigen. 

Hans Peter Thür, Stadtrat: Ich erläuterte nochmals, wie der Kaufpreis von 6 

Mio. Franken, über welchen wir heute diskutieren, zu Stande gekommen ist. Es 

handelt sich dabei um einen Betrag, welcher auf das Jahr 2008 zurückverfolgt 

werden kann. Damals wurde die Frage beurteilt, welcher Vorteil für die Orts-

bürgergemeinde entsteht, wenn das Brügglifeld 40 Jahre früher umgenutzt 

werden kann. Das Fussballfeld im Brügglifeld dient heute als Stadion und kann 

von der Ortsbürgergemeinde nicht genutzt werden. Wenn jetzt das neue Sta-

dion gebaut wird, kann die Ortsbürgergemeinde 40 Jahre früher das 

Brügglifeld nutzen und entsprechend als Bauland überbauen. Man hat im Jahr 

2008 den Wert der früheren Nutzung mit 6 Mio. Franken beziffert. Bis heute 

wurden an diesem Betrag keine Veränderungen vorgenommen. Ich glaube, die 

Aussage ist richtig, dass dieser Wert bei einer heutigen Berechnung deutlich 

über 6 Mio. Franken liegen würde. Alleine aus diesem Grund ist dies für die 

Ortsbürgergemeinde eine nützliche und vorteilhafte Tatsache. Gemäss den 

Verträgen im Jahre 2008 hätte die Ortsbürgergemeinde eine Parzelle von 47 

Aren erhalten (als grüne Fläche auf den Plänen ausgewiesen), welche mit ei-

nem Baurecht zu Gunsten der HRS belegt war. Ein Baurecht, welches das 

Grundstück während 80 Jahren belastet hätte und über welches die Ortsbürger 

erst nach Ablauf dieser 80 Jahre hätte verfügen können. Sie hätte dannzumal 

aber auch allfällige Gebäude - ein Hochhaus war darauf geplant - zu einem 

Marktpreis übernehmen müssen. Aktuell geht es um die Stadionparzelle (auf 

dem Plan blau ausgewiesen). Sie ist ebenfalls mit einem Baurecht, neu zuguns-

ten der Stadion AG, belastet, welche Besitzerin des Stadions ist. Die Dauer be-

trägt ebenfalls 80 Jahre mit dem Unterschied, dass - wenn die 80 Jahre verstri-

chen sind - das Stadion ohne Entschädigung an die Ortsbürgergemeinde 

zurückfällt. Die Ortsbürgergemeinde kann dereinst beliebig über dieses Land 

verfügen. Ich habe mit meinen Äusserungen die sehr vorteilhafte Situation der 

Ortsbürgergemeinde zusammengefasst und für mich steht fest, dass die bei-

den zur Diskussion stehenden Verträge gutgeheissen werden müssten. Ich 

ergänze zum Kaufvertrag, dass der Vollzug nur zu Stande kommt, wenn die 

diversen Kaufvertragsbedingungen erfüllt sind. Namentlich muss die Teilände-

rung der Bau- und Nutzungsordnung, über welche kürzlich abgestimmt wurde, 

rechtskräftig sein. Im Weiteren muss eine Genehmigung der Ortsbürgerge-

meinde vorliegen. Es muss aber auch der Gestaltungsplan Torfeld Süd in 

Rechtskraft erwachsen sein. Es müssen für die Baufelder, welche neben dem 

zur Diskussion stehenden Baufeld und worauf Bauten geplant sind, rechtskräf-

tige Baubewilligungen vorliegen und der Entscheid zum Betrag von 17 Mio. 

Franken muss ebenfalls rechtskräftig sein. Diese fünf Bedingungen müssen 

erfüllt sein, damit die 17000 m2 (blau eingezeichnet) in das Eigentum der 

Ortsbürgergemeinde übergehen können. Man geht davon aus, dass diese Um-

setzung bis in das Jahr 2021 möglich sein sollte. 



Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: Ich danke für die Ausführungen von 

Hanspeter Thür und Brigitte Anderegg. Gibt es dazu Fragen, Bemerkungen, 

Anträge? 

Gustav Werder: Der Stadtrat beantragt, die beiden Verträge, welche vor mehr 

als einem Jahr unterschrieben wurden, zu genehmigen. Ich habe anlässlich der 

Akteneinsichtnahme versucht, den Inhalt zu verstehen. Als juristischer Laie 

war ich überfordert. Deshalb beschränke ich mich auf die Ausführungen ge-

mäss Vorlage. Dort ist vermerkt, dass wir die Stadionparzelle für 5.5 Mio. 

Franken erwerben und gleichzeitig für eine halbe Mio. Franken Eigentumsan-

teile mit 100 Parkplätzen übernehmen. Demnach beträgt der gesamte Kauf-

preis 6 Mio. Franken. Dieser Betrag fällt gleich hoch aus, wie der Betrag, wel-

cher im Jahr 2008 bereits gesprochen wurde. Wir kaufen also eine Parzelle für 

den Bau eines neuen Stadions mit zusätzlich 100 Parkplätzen. Die Stadionpar-

zelle überlassen wir der Stadion AG während 80 Jahren in einem kostenlosen 

Baurecht. Das Heimfallrisiko trägt die Ortsbürgergemeinde. Hoffentlich beste-

hen nicht noch andere Risiken, z.B. Altlasten. Die Stadion AG ist grundsätzlich 

niemand anders als die Einwohnergemeinde, weil sie alleiniger Aktionär ist. 

Nun stellt sich die Frage, ob wir zusätzlich zum kostenlosen Baurecht auf die 

Erträge aus den Parkplätzen verzichten sollen. Diesbezüglich fand ich in den 

Unterlagen keine Begründung. Im Budget der Stadion AG ist ein Nettoertrag 

von Fr. 60'000.00 pro Jahr ausgewiesen. Geld, welches wir jedes Jahr der Sta-

dion AG - also der Einwohnergemeinde - schenken. Aus meiner Sicht besteht 

unsere Aufgabe nicht darin, nebst den Kosten aus dem Baurecht auch den Be-

trieb mit zu finanzieren. Ein kurzer Blick auf den Finanzplan der Ortsbürger-

gemeinde reicht aus um festzustellen, dass wir in Zukunft massiv Schulden 

machen müssen, um alle notwendigen und angedachten Investitionen zu fi-

nanzieren. Die goldenen Zeiten sind vorbei. Unsere Kasse ist faktisch leer. Die 

Erträge aus dem Kiesabbau benötigen wir, um die laufende Rechnung einiger-

massen im Gleichgewicht zu halten. Der Stadtrat steht zum neuen Fussballsta-

dion. Wenn er beantragt, Fr. 60'000.00 während 80 Jahren der Stadion AG zu 

überlassen, handelt es sich dabei um total 4.8 Mio. Franken (80 x Fr. 60'000), 

ohne Teuerung und Zinseszinsen. Ich frage mich, ob der Stadtrat damit die 

Interessen der Ortsbürgergemeinde gleichwertig vertritt. Wie begründet der 

Stadtrat die Tatsache, dass der Betrag von Fr. 60'000.00 der Stadion AG zu-

fliessen soll und nicht an die Ortsbürgergemeinde, der Besitzerin der Parkplät-

ze. Wir sind eine kulturell engagierte Ortsbürgergemeinde, welche auch in Zu-

kunft in einem überschaubaren Rahmen der Allgemeinheit dienen möchte. 

Dabei spielen die Finanzen eine zentrale Rolle. Deshalb sollten wir eigenstän-

dig über die Verwendung der 60'000 Franken pro Jahr entscheiden können. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass wir zu unserem Engage-

ment zu Gunsten des FC Aarau stehen und das Baurecht kostenlos zur Verfü-

gung stellen. Ich möchte aber beliebt machen, dass wir nicht zusätzlich auf 

Erträge von 4.8 Mio. Franken verzichten sollten. Über die Verwendung des 

jährlichen Betrages von Fr. 60'000.00 sollte die Ortsbürgergemeindeversamm-

lung entscheiden können und nicht der Stadtrat. Nach der Diskussion werde 

ich möglicherweise noch einmal das Wort ergreifen und Ihnen allenfalls einen 

Rückweisungsantrag unterbreiten. 



Christoph Grathwohl: Wir stehen vor dem Erwerb eines Landstückes, welches 

während 80 Jahren keine Rendite abwirft. Es handelt sich somit um einen 

brachliegenden Landfleck. Der zukünftige Gegenwert, wenn die Parzelle nach 

80 Jahren an die Stadt zurückfällt, ist fraglich. Mit 5.5 Mio. Franken macht die 

Ortsbürgergemeinde ein sehr grosses, zinsloses Geschenk während 80 Jahren 

an die Stadion Aarau AG. In Anbetracht von mehreren, sportbezogenen Be-

dürfnissen, welche in der Stadt Aarau bestehen, fällt dieses grosszügige Ge-

schenk sehr einseitig aus. Die Bedürfnisse, welche mir als nicht besonders 

sportliche Person bekannt sind, liegen bei einer Schwimmhallensanierung oder 

Erneuerung und bei einer Sanierung der Mehrzweckhalle im Schachen. Für den 

Breitensport sind im ursprünglichen Fussballstadionprojekt Räumlichkeiten 

erwünscht. Diese Bedürfnisse werden aktuell einfach vergessen. Deshalb 

schlage ich vor, dass die Ortsbürger von der Stadion AG einen massvollen Zins 

für die Nutzung dieses Landstücks, mindestens Fr. 120'000.00 pro Jahr, als 

Beitrag an weitere Sportprojekte verlangen. 

Bettina Diem: Der kantonale Altlastenkataster weist die Parzelle, welche die 

HRS der Ortsbürgergemeinde zum Kauf anbietet, als belastet aus. Sie ist belas-

tet, jedoch nicht überwachungs- und sanierungsbedürftig. Es handelt sich 

demnach um Altlasten, die durch den Regen nicht ausgeschwemmt werden 

und unser Grundwasser nicht gefährden. Gleichwohl haftet dem Land dadurch 

eine Belastung an, auch wenn diese nicht vorsorglich beseitigt werden muss. 

Wenn die Ortsbürgergemeinde irgendwann darauf eine unterkellerte Baute er-

stellen möchte, wird die Sanierung aktuell. Das kann nach dem Heimfall - aber 

auch schon vorher - der Fall sein, wenn sich die Bedürfnisse rund um das Sta-

dion ändern werden. Die Eigentümerrisiken trägt die Ortsbürgergemeinde. So-

lange das Erdreich durch das Stadion versiegelt bleibt, passiert nichts. Aber 

wenn Nutzungsänderungen vorgenommen werden, könnten hohe Kosten an-

fallen. Das Landstück umfasst 176.4 Aren. Hier stellt sich die Frage, was die 

Entsorgung von Sondermüll und die Reinigung von verunreinigtem Boden kos-

ten wird. Pro m3 belaufen sich diese auf ca. 500 - 1'000 Franken. Kölliken kos-

tete noch mehr, nämlich 1'400 Franken pro m3. Wenn man eine konservative 

Berechnung für die Sanierung einer Fläche von 176 Aren vornimmt, ergibt sich 

ein Aufwand von ca. 8.8 Mio. Franken. Dieser Betrag wäre dem Kaufpreis zu-

zuaddieren. Ich habe leider in den uns präsentierten Unterlagen über diese 

Risiken keine materiellen Angaben gesehen. Ich bin der Ansicht, dass die 

Ortsbürgergemeinde Klarheit darüber erhalten sollte. Deshalb stelle ich den 

Antrag, dass derjenige des Stadtrates, wie er heute in den Unterlagen formu-

liert ist, sistiert wird und eine Fachstelle beauftragt werden soll, mit Boden-

proben festzustellen, wie hoch der Sanierungsbedarf der Parzelle tatsächlich 

ist. Es soll dafür eine Kostenabschätzung vorgelegt werden auf der Basis der 

heutigen Preisleistungsverhältnisse. Anschliessend ist der Kaufpreis zwischen 

der Einwohnergemeinde und der HRS nachzuverhandeln. 

Wertli Otto: Ein Fussballplatz oder ein Stadion für die 1. Mannschaft des FC 

Aarau ist das Betriebsgelände, über welches der FC Aarau entscheidet, wie und 

wann er dieses nutzt. Es wäre richtig, wenn er die Verantwortung über dieses 



Betriebsgelände, mit der Unterstützung von Sponsorenbeiträgen, übernehmen 

würde. Der Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung vom August 2008 

sah vor, dass ein Beitrag von 6 Mio. Franken à fonds perdu und ohne weitere 

Konsequenzen gesprochen wird. Dies wäre einem Sponsorenbeitrag gleichge-

kommen. Der Stadtrat ist nun von seinem ursprünglichen Antrag zurückgewi-

chen. Er hat die Form der Unterstützung, die damals vorgeschlagen und be-

schlossen wurde, in einen, meiner Ansicht nach, komplizierten Kaufvertrag 

umgewandelt, in welchem Verantwortlichkeiten, allfällige Pflichten und Rechte 

der Stadt anstelle eines à fonds perdu-Beitrages treten. Ich gehe davon aus, 

dass sich der Stadtrat damals zum à fonds perdu-Beitrag entsprechende Ge-

danken gemacht hat und es ist für mich daher nicht nachvollziehbar, weshalb 

jetzt plötzlich eine andere Form gewählt werden sollte. Ich würde weiterhin 

einen à fonds perdu-Beitrag an diejenige Organisation begrüssen, welche für 

den ganzen Betrieb und die Nutzung zuständig ist und über den Betrag befin-

den und ihre Verpflichtungen wahrnehmen kann. Es sollten nicht immer wie-

der andere Elemente aus anderen Verträgen gelten. Deshalb habe ich grosse 

Vorbehalte zur Änderung des damaligen à fonds perdu-Beitrages in ein solch 

kompliziertes Vertragswerk. Ich sehe daraus keinen Vorteil. 

Andrea Dörig: Meine Frage steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit 

dem Fussballstadion. Ich hätte gerne eine Antwort darauf, wie die meinstadi-

on.ch GmbH, unsertorfeld.ch und Herr Philipp Bonorand zu den Adressen der 

Ortsbürger gelangt ist, indem wir alle ein persönlich adressiertes Schreiben 

erhalten haben, mit der Aufforderung, den Kaufverträgen heute Abend zuzu-

stimmen. 

Ruedi Zinniker: Ich war bei der Ausarbeitung der Verträge in der Funktion als 

Verwaltungsrat der Stadion AG dabei. Ich kann als Ortsbürger, der bereits im 

Jahre 2008, damals noch als Stadtrat, an der Versammlung teilgenommen hat, 

zu verschiedenen Punkten meine Sichtweise abgeben. Es wurde erwähnt, dass 

heute ganz andere Verträge als 2008 ausgearbeitet wurden. Es ist nach wie 

vor Tatsache, dass die Ortsbürger genau 6 Mio. Franken und dies grundsätz-

lich als à fonds perdu-Beitrag leisten. Diese Kosten wurde heute als Kaufpreis 

ausgestaltet, weil die Leistung nicht an die Stadion AG geht, sondern direkt an 

die HRS. Insgesamt ist der Boden aber ein Bestandteil des Stadions inkl. die 

Tiefgaragenplätze. Es handelt sich um eine einzige Anlage. Die Verträge sind 

vielleicht tatsächlich etwas schwer verständlich. Sie zeigen aber auf, dass die 

Ortsbürgergemeinde als Eigentümerin eingetragen ist. Die Nutzung lag seiner-

zeit bei der HRS oder einem Investor, welcher das Mehrfamilienhaus 80 Jahre 

lang hätte nutzen können. Heute ist es die Stadion AG. Der Kauf setzt sich aus 

dem Baurechtsland, auf welchem das Stadion steht und welches von der Stadi-

on AG auch erworben wird, und den Parkplätzen zusammen. Die Parkplätze 

für das Stadion bilden also einen Bestandteil und sind mit den Parkplätzen für 

die Mehrfamilienhäuser verknüpft. Alles mag juristisch etwas kompliziert sein, 

aber die Nutzung inkl. der Verantwortung für die Stadion AG gilt unverändert 

für die Dauer von 80 Jahren. Von einem Geschenk der Mieterträge aus den Ga-

ragen über Franken 60'000.00 kann absolut keine Rede sein. Es ist zu beden-



ken, dass die Garagen von einer Miteigentümergemeinschaft betrieben werden 

und selbstverständlich auch Aufwendungen anfallen. Diese gehören in die Ge-

samtanlage, wie sie früher auch im Zusammenhang mit dem Einkaufszentrum 

und den seinerzeitigen Mehrfamilienhäusern eingerechnet wurden. Die gesam-

te Parkanlage bezieht sich auf die umliegenden Wohnhäuser und Gewerbeein-

heiten. Die Stadion AG wird während 80 Jahren - die Frist ist bereits angelaufen 

und dauert bis 2098 - für den gesamten Betrieb und die Anlagen verantwort-

lich sein. Letztlich spielen in dieser Anlage nicht nur der FC Aarau, sondern 

auch die Junioren U17 und die Damen. 

Hansjörg Podzorski: Ich habe eine Frage zur Entschädigung oder Strafe, die 

bezahlt werden soll, wenn das Stadion nicht gebaut wird. Habe ich es richtig 

verstanden, dass die Entschädigung im Kaufvertrag zwischen der HRS AG und 

der Stadion AG geregelt ist, aber keine solche im Kaufvertrag zwischen der 

HRS AG und der Ortsbürgergemeinde vereinbart wurde. Das Geld wird dem-

nach an die Stadion AG fliessen. Weshalb ist für die Ortsbürgergemeinde 

nichts ähnliches vorgesehen? 

Funk Ursula: Der Stadtrat stellt den Antrag, dass wir den Kaufvertrag zwischen 

der HRS Real Estate AG und der Ortsbürgergemeinde betreffend die Liegen-

schaft 7205 und Liegenschaft 7206-0-1 zu einem Kaufpreis von 6 Mio. Fran-

ken plus Mehrwert auf den Fr. 500'000 für die Parkplätze bezahlen sowie den 

Kaufvertrag zwischen der der HRS Real Estate AG und der Stadion Aarau AG 

betreffend die Liegenschaft 7208 genehmigen und den Stadtrat zur allenfalls 

nötigen Darlehensaufnahme ermächtigen. Es ist zu erwähnen, dass zudem die 

Ortsbürgergemeinde die Mehrwertsteuer und die Hälfte der Notariats- und 

Grundbuchkosten dieser Verträge übernehmen muss. Bei der Liegenschaft 

7205 handelt es sich gemäss der Illustration auf dem Plan um die Stadionpar-

zelle. Aber welches die Liegenschaft 7206-0-1 sein soll, war für mich als Orts-

bürgerin nur schwer ersichtlich. Scheinbar handelt es sich um einen Anteil am 

Untergeschoss, namentlich 100 Parkplätze in der Autoeinstellhalle. Im Weite-

ren ist das Konstrukt mit den verschiedenen Verträgen und Vertragsparteien 

so kompliziert, dass es beinahe unmöglich ist, den Überblick zu behalten. 

Auch deshalb, weil wir nur zwei Verträge einsehen konnten. Die grundsätzli-

che Frage ist aber, ob das, was wir bewilligen, den übergeordneten Zielen der 

Ortsbürgergemeinde entspricht. Der Kauf von Land kann zwar eine gute Idee 

sein, wenn man zu viel Liquidität hat und Aussicht auf eine Rendite besteht. 

Aber diese freie Liquidität von 6 Mio. Franken hat die Ortsbürgergemeinde im 

Moment gar nicht und weitere Verpflichtungen sind in der Aarenau etc. ge-

plant. Zudem beinhaltet der Finanzplan der Ortsbürgergemeinde den Kauf ei-

nes Hochhauses für 40 Mio. Franken. Im vorliegenden Fall soll die Ortsbürger-

gemeinde Land kaufen, das sie je nach Situation mehr oder weniger 80 Jahre 

lang gar nicht nutzen kann, ohne einen Ertrag zu erhalten und eine Reserve für 

zukünftige Kosten bilden zu können. Der Antrag lautet, dass die Ortsbürger-

gemeinde Land und einen Teil der Autoeinstellhalle kauft und bis 2098 für ein 

Stadion zur Verfügung stellt, ohne dafür einen Baurechtszins zu erhalten. Da 

die Ortsbürgergemeinde nicht genug Liquidität hat, soll auch die allenfalls nö-



tige Darlehensaufnahme bewilligt werden. Natürlich sind die Hypothekarzinsen 

im Moment nicht hoch, aber das kann sich ändern. Tatsache ist, die Ortsbür-

gergemeinde wird die Zinsen für die Kredite für das Land bezahlen müssen, 

aber erhält keinen Ertrag. Das ist ein Verlustgeschäft. Warum sollen wir das 

bewilligen? Im Weiteren werden wir gebeten, den Erwerb eines Teils der Au-

toeinstellhalle - 136/1000 - namentlich 100 Parkplätze, für das Stadion zu ge-

nehmigen. Da diese hauptsächlich während den zwei Fussballspielen pro Mo-

nat benötigt werden, können sie an den restlichen Tagen anderweitig 

vermietet werden. Für die Benützung eines Parkplatzes können ca. Fr. 100.00 

pro Monat verlangt werden. Es wird dafür scheinbar auch ein Betrag von Fr. 

50.00 genannt. Aber wenn man von einem Betrag von Fr. 100.000 ausgeht, 

könnte pro Jahr ein Ertrag von Fr. 120'000.00 generiert werden. Unter Berück-

sichtigung eines Unterhaltsbetrages verblieben immer noch mehr als Fr. 

100'000.00. Wenn ein Mietzins für die Parkplätze eingehen würde, wäre dies 

eine gute Investition für die Ortsbürgergemeinde. Aber wie erwähnt, ist eine 

solche Gebühr nicht vorgesehen. Ich vermisse das Interesse der Ortsbürger-

gemeinde in dieser Angelegenheit. Ich möchte gerne wissen, welches das stra-

tegische Ziel der Ortsbürgergemeinde ist? Ist es im langfristigen Interesse der 

Ortsbürgergemeinde, Land mit der Überbauung eines Stadions zu kaufen, wel-

ches auf Kosten der Landeigentümerin zurückgebaut werden muss, wenn das 

Stadion nicht mehr gebraucht wird. Da kein Ertrag für die Ortsbürgergemeinde 

und keine Reservebildung vorgesehen ist, wird die Ortsbürgergemeinde die 

Finanzierung aus eigenen Mitteln vornehmen müssen. Der Abbruch des 

Brügglifeldes ist z.B. mit 1.7 Mio. Franken budgetiert. Es handelt sich jedoch 

um ein viel kleineres Gebäude und die Kosten sind gemäss den heute gelten-

den Preisen berechnet. Der Rückbau des zukünftigen Stadions wird viel teurer 

ausfallen. Ich frage mich, ob es im Interesse der Ortsbürgergemeinde ist, Land 

zu kaufen, welches nach dem Rückbau des Stadions nur mit Häusern oder Inf-

rastrukturen bebaut werden kann, die keinen Unterbau für Keller, Veloräume, 

Garderoben etc., aufweisen, weil sich im Untergeschoss eine Autoeinstellhalle 

befindet, die neben der Ortsbürgergemeinde auch den verschiedenen Mitei-

gentümerinnen und Miteigentümern der Hochhäuser gehört. Wer baut Gebäu-

de ohne Kellerräume? Ein Park kann auch nicht realisiert werden, da über der 

Autoeinstellhalle kaum etwas gepflanzt werden kann. Wo ist der Nutzen dieses 

Landes? Im Weiteren stellt sich mir die Frage, ob es richtig ist, Land zu kaufen, 

welches aus der Industriezeit kontaminiert ist? Es ist im Altlastenkataster in 

der dritthöchsten Kategorie eingeteilt. Gemäss Vertrag ist die Verkäuferschaft 

nur verpflichtet, die belasteten Standorte so weit zu sanieren, wie dies für die 

Erstellung der geplanten Bauwerke - des Stadions und der Autoeinstellhalle - 

erforderlich ist. Eine Restsanierung, die sich zum Teil aus verschärften Um-

weltbestimmungen ergeben könnte, müsste dann, wenn nötig, früher oder 

später die Ortsbürgergemeinde übernehmen, wie das auch in der Aarenau der 

Fall war. Für mich stellt sich eine weitere Frage. Am Ende des Dokuments 

steht, dass die Verträge bis am 31. Dezember 2021 gelten. Sollten am genann-

ten Datum Rechtsmittelverfahren noch nicht rechtskräftig erledigt, jedoch de-

ren Ende absehbar und erfolgsversprechend sein sowie ein Marktumfeld für 

eine hinreichende Quersubventionierung des Stadions durch die Mantelnut-

zung vorhanden sein, so sind die Parteien verpflichtet, Hand zu einer Verlän-



gerung dieses Vertrages zu bieten. Ich war der Meinung, dass es sich bei der 

Mantelnutzung um das Einkaufszentrum handelt, welches heute kein Thema 

mehr ist. Um was genau handelt es sich jetzt? Das ist auch so im Vertrag nie-

dergeschrieben. Zusammenfassend frage ich mich, ob es wirtschaftlich eine 

gute Sache für die Ortsbürgergemeinde ist, Land zu kaufen, das wahrschein-

lich 80 Jahre lang nicht genutzt werden kann und auch dann, wenn es zur Ver-

fügung steht, kaum Nutzoptionen bietet? Ist es für die Ortsbürgergemeinde 

sinnvoll, Land und Parkplätze für 6 Mio. Franken plus MWST. und Vertragskos-

ten zu erwerben, wenn die nötige Liquidität nicht vorhanden ist und ein Kredit 

aufgenommen werden muss, obwohl man keinen Zins erhält? Ist es im lang-

fristigen Interesse der Ortsbürgergemeinde, Land zu kaufen, welches mit ei-

nem Stadion bebaut wird, welches bei einer Ausdienung auf Kosten der Land-

eigentümerin zurückgebaut werden muss? Für mich ist es riskant, Land zu 

kaufen, welches kontaminiert ist, aber die Verkäuferschaft nur zur Teilsanie-

rung verpflichtet ist. In meinen Augen enthält dieses Geschäft zu viele Risiken. 

Deshalb empfehle ich Ihnen, einen Rückweisungsantrag zur Überarbeitung 

dieses Geschäfts zu unterstützen oder den Antrag des Stadtrates abzulehnen. 

Hangartner Peter: Fussball ist bekanntlich die schönste Nebensache der Welt. 

Im vorliegenden Geschäft geht es um Geld. Über die Voten zur Sanierung des 

Bodens kann ich nur lachen. Wir nehmen Schlacken für 70 Franken an, nicht 

für 500 bis 1'000 Franken pro m3. Zu diesem Thema äussern sich Leute, die 

von diesem Geschäft gar nichts verstehen. Vor zwei Jahren wurde ein Pla-

nungskredit von Fr. 150'000.00 wegen des Brügglifeldes abgelehnt. Dieser 

wird wieder langsam aktuell. Wir müssen daher den Kredit für das Stadion, 

welches von den Stimmberechtigen bei der kürzlichen Abstimmung gutgeheis-

sen wurde, bewilligen. Es handelt sich um 20'667 m2. Für Land wurde schon 

1'200 Franken und mehr bezahlt. Mit dem vorliegenden Geschäft wird für die 

Ortsbürger ein Mehrwert von 24.8 Mio. Franken generiert. Es gibt Leute, die 

behaupten, wir hätten kein Geld und die Kasse sei leer. Wir genehmigen heute 

einen Kredit von 6 Mio. Franken. Neu ist, dass wir dazu noch Land von 17'000 

m2 erhalten, über welches wir in 80 Jahren verfügen können. Umgerechnet auf 

die 6 Mio. Franken ergibt sich ein m2-Preis von Fr. 353.00. Früher hätte man 

noch nicht so viel dafür bekommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Die 

ganze Region Aarau freut sich über ein neues Stadion. Wir sollten diesen 

Wunsch nicht sabotieren. 

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: Es handelt sich beim vorliegenden Ge-

schäft um ein komplexes, langjähriges Projekt. In den verschiedensten Phasen 

der Projektentwicklung entstanden Aspekte und Punkte, über die immer wie-

der diskutiert wird. Ich probiere, einzelne Punkte zu erläutern. Zur Frage von 

Andrea Dörig, wie es möglich gewesen sei, dass die Adressen der Ortsbürge-

rinnen und Ortsbürger an die Öffentlichkeit gelangten, kann folgendes festge-

halten werden: Es ist üblich, dass bei der Einwohnerkontrolle der Stadt Aarau 

Adressen für politische Werbung bezogen werden können. Allen steht das 

gleiche Recht zu und es wurde von verschiedener Seite davon Gebrauch ge-

macht. Es handelt sich daher um einen normalen Vorgang, der von der Stadt 



ermöglicht wird. Die städtische Verwaltung kontrolliert jedoch im Anschluss 

die Aussagen zu den Inhalten nicht. Die Entschädigungsfrage von Herrn Po-

dzorski, wenn das Stadion nicht gebaut werden kann, kann ich folgendermas-

sen beantworten: Es war die Einwohnergemeinde zusammen mit der Bauver-

waltung, welche bis heute einen sehr grossen Aufwand mit der Vorbereitung 

dieses Projektes hatte. Es wurden mehrere hunderttausend Franken als Unter-

stützung in die Entwicklung dieses Projekts gesteckt, namentlich auch im Be-

reich des Gestaltungplans und der Teiländerung der Nutzungsplanung. Es 

handelt sich um Ressourcen, die von der Einwohnergemeinde geleistet wur-

den. Die Stadion AG gehört zu 100 % der Einwohnergemeinde. Zur Sanierung 

des Untergrundes kann festgehalten werden, dass es sich dabei um ein Ver-

fahren handelt, welches bei allen Arealen - welche industriell umgenutzt wer-

den - vorhanden ist. Es ist aber so, dass die HRS diese Aufgabe übernommen 

hat, indem das Areal mit einem Stahlwerk, mit Maschinenfabriken und ver-

schiedenem potenziell belastetem Untergrund saniert wird. Bei einem Schiess-

stand zum Beispiel sanieren wir auch lediglich denjenigen Teil, der dringend 

saniert werden muss und nicht umfangreicher. Diese Sanierungsmöglichkeit 

beim Stadion ist daher sichergestellt. In dieser Hinsicht hat sich gegenüber 

dem Projekt von 2008 nichts geändert. Auch die Logik dieser 6 Mio. Franken 

hat sich gegenüber 2008 nicht geändert. Es handelt sich immer noch um einen 

Mehrwert, welcher die Ortsbürgergemeinde durch die frühzeitige anderweitige 

Nutzung des Brügglifeldes als Wohnraum erhält. Das Areal hat einen riesigen 

Wert. Es wird in eine Wohnzone umgezont. Das kann als Erfolg des Stadtrates 

und des Bauamtes gewertet werden. Die Ortsbürgergemeinde erhält eine deut-

lich grössere Fläche in ihr Eigentum. Entgegen der Aussage von Ursula Funk 

sind Keller vorhanden. Das Projekt wurde auch so vorbereitet, dass der Eigen-

tümer sicherstellen muss, dass die Möglichkeiten für eine spätere Überbau-

ung, z.B. mit einem Hochhaus, sichergestellt sind. Auch die Situation bezüg-

lich des unentgeltlichen Baurechts hat sich gegenüber dem Projekt von 2008 

nicht verändert. Der Ortsbürgergemeinde steht für die spätere Nutzung aber 

mehr Land zur Verfügung. Es ist ein strategisches Ziel der Ortsbürgergemein-

de, die Entwicklung des eigenen Guts positiv voranzutreiben. Erwähnen möch-

te ich noch, dass sich die Finanzen der Ortsbürger sehr gut präsentieren. Der 

jetzige Abschluss weist einen Gewinn von einer halben Million Franken aus, in 

einer Phase, in welcher sehr viel investiert wird. Sie dürfen sicher sein, dass wir 

nichts in ein Projekt investieren, wenn nicht die Aussicht besteht, damit einen 

Verdienst zu generieren. Die Ortsbürgergemeindeversammlung hat immer die 

Möglichkeit, bei jeder Investition mitzubestimmen. Tatsächlich wurde das Pro-

jekt aus dem Jahre 2008 verändert, weil sich die Rahmenbedingungen ver-

schoben haben. Die damals von der Einwohnergemeinde und der Ortsbürger-

gemeinde versprochenen Nutzungen, nämlich die Mantelnutzung mit den 

Sportanlagen, wurden zu grossen Teilen inzwischen realisiert. Wir konnten ein 

Rolling Rock in einem Neubau - zusammen mit der Einwohnergemeinde - reali-

sieren. Die gedeckte Laufbahn, welche seinerzeit Bestandteil der Mantelnut-

zung war, wurde in der Gewerbeschule umgesetzt. Sportbedürfnisse auf brei-

ter Ebene werden laufend weiterentwickelt. Heute haben wir Verträge mit 

einem komplexen Konstrukt zur Annahme oder zur Ablehnung vorliegend. 

Denken Sie daran, dass es sich um ein 15-jähriges Projekt handelt. Die Grund-



konzeptionen sind klar. Kosten und Nutzen für die Ortsbürgergemeinde sind 

gut dargestellt. Sicher könnten noch mehr Informationen geboten werden. Wir 

haben viel Energie in ein plausibles Projekt gesteckt. Ich denke, es wird auch 

von der Bevölkerung im Grossen und Ganzen geschätzt. Ich freue mich, wenn 

Sie den Anträgen der Ortsbürgerfinanzkommission und des Stadtrates zu den 

beiden Verträgen zustimmen.  

 

Aus den vorherigen Diskussionen resultieren Rückweisungsanträge mit zwei 

Ergänzungsaufträgen. Einerseits eine Abklärung der Altlastensanierung. Ich 

habe es bereits erwähnt, dass bezüglich dieses Areals alle Kosten für die Sa-

nierung der Gesamtanlage einberechnet wurden. Der zweite Rückweisungsan-

trag bezieht sich auf eine 2%-ige Nutzungsentschädigung zu Gunsten der 

Ortsbürgergemeinde. Dies würde einen Konzeptwechsel bedeuten, da im Pro-

jekt von 2008 auch keine solche Entschädigung vorgesehen war. 

 

Gibt es weitere Anträge?  

Peter Mohr: Ich stelle einen Antrag, welcher bereits von Herrn Peter Wertli an-

gedeutet wurde. Wir haben im Jahr 2008 einen Betrag von 6 Mio. Franken à 

fonds perdu bewilligt. Ich möchte, dass dieser Entscheid eingehalten wird. Der 

Betrag von 6 Mio. Franken soll heute Abend à fonds perdu bewilligt werden. So 

lautet mein Antrag. Ich finde es mühsam, dass immer wieder über das gleiche 

Projekt abgestimmt wird und man mit dem Weiterzug an das Bundesgericht 

droht. Ein solcher Umgang ist nicht korrekt. 

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: Somit besteht ein dritter Rückweisungs-

antrag mit dem Auftrag, den Betrag von 6 Mio. Franken à fonds perdu zu leis-

ten. Dazu muss ergänzt werden, dass uns das betreffende Grundstück - ge-

mäss Projekt von 2008 - als Eigentum überlassen wurde und es sich nicht um 

einen à fonds perdu-Beitrag handelte. 

 

Gibt es weitere Anträge? 

Gustav Werder: Hanspeter Hilfiker hat versichert, dass die Finanzen Ortsbür-

gergemeinde in Ordnung seien. Ich finde es eigenartig, dass der Finanzplan 

nie publiziert wird. Wenn Sie den Finanzplan kennen, werden Sie zwei bis drei 

heute genannten Zahlen in Frage stellen. Ich nenne keine Details, möchte aber 

auf folgendes hinweisen: Wenn alles, was geplant ist, umgesetzt wird, werden 

wir in ca. 4 bis 5 Jahren rund 70 Mio. Franken Schulden haben. Demgegenüber 

ist der angesprochene Mehrwert von 24.8 Mio. Franken nur dann zu rechtfer-

tigen, wenn das Land auch verkauft würde. Vielleicht verkaufen wir aber das 

Brügglifeld gar nicht. Ich habe deshalb versucht, eine für alle Seiten tragbare 

Lösung zu finden. Ich kann nach wie vor nicht verstehen, weshalb der Ertrag 

aus den Parkplatzgebühren der Stadion AG zu Gute kommt und nicht der 

Ortsbürgergemeinde. Ich stelle deshalb einen Rückweisungsantrag und beauf-

trage den Stadtrat, die Verträge so anzupassen, dass die Interessen der Orts-



bürgergemeinde berücksichtigt werden und mindestens der Ertrag aus den 

Parkplätzen der Ortsbürgergemeinde überlassen wird. 

 

Peter Zubler: Ich kann mich mit dem Antrag von Peter Mohr und einem à 

fonds perdu-Beitrag von 6 Mio. Franken absolut einverstanden erklären. Ich 

frage mich nur, in wessen Eigentum geht dann das Grundstück? Es wäre wohl 

unverzeihlich, wenn die Ortsbürgergemeinde das Grundstück nicht überneh-

men würde. Überlassen wir es der HRS? Wir können das Land mit einem à 

fonds perdu-Beitrag übernehmen und werden gleichzeitig Eigentümer dieses 

Grundstücks. Ich glaube, das wäre der richtige Weg, wie er vom Stadtrat vor-

geschlagen wird und diesen sollten wir auch unterstützen. 

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident: Wir kommen zu den Rückweisungsanträ-

gen. Es sei erwähnt, dass weder die Ortsbürgerfinanzkommission noch der 

Stadtrat eine Rückweisung anstrebt. 

 

In einem ersten Schritt werden wir über die Anträge bezüglich der Nutzungs-

beiträge zu Gunsten der Ortsbürgergemeinde befinden. Diese werden einan-

der gegenübergestellt. 

 

Rückweisungsantrag Christoph Grathwohl 

 

Die Ortsbürger erhalten von der Stadion AG einen massvollen Zins von 2 % für 

die Nutzung des Landstückes, mindestens Fr. 120'000.00 pro Jahr. 

 

Rückweisungsantrag Antrag Gustav Werder 

 

Der Stadtrat hat die Verträge so anzupassen, dass die Interessen der Ortsbür-

gergemeinde berücksichtigt werden und der Ertrag aus den Parkplätzen an die 

Ortsbürgergemeinde fliesst. 

 

Wir nehmen eine Ausmittlung dieser beiden Anträge vor. Anschliessend be-

schliessen wir über den Antrag des Beitrages von 6 Mio. Franken à fonds per-

du, sowie der Abklärung der Altlastensanierung. 

 

Vor der ersten Abstimmung begeben sich unsere Mitglieder vom Verwaltungs-

rat der Stadion AG in den Ausstand. 

 

Abstimmung 

 

Beschluss über die Ausmittlung 

 

Der Rückweisungsantrag mit der Auflage, dass die Parkplatzentschädigung der 

Ortsbürgergemeinde zufliessen soll erhält 52 Stimmen. 

Der Rückweisungsantrag mit der Auflage einer 2 %-igen Nutzungsentschädi-

gung zu Gunsten der Ortsbürgergemeinde erhält 19 Stimmen 



 

Massgebend bei den weiteren Ermittlungen ist somit der Rückweisungsantrag 

mit der Auflage, dass die Parkplatzentschädigung der Ortsbürgergemeinde 

zufliesst. 

Der Rückweisungsantrag mit der Auflage einer 2 %-igen Nutzungsentschädi-

gung ist somit weggefallen. 

 

Abstimmung 

 

Beschluss über die Ausmittlung 

 

Der Rückweisungsantrag mit der Auflage, einen à fonds-perdu-Beitrag von 6 

Mio. Franken zu leisten erhält 4 Stimmen 

Der Rückweisungsantrag mit der Auflage, dass die Parkplatzentschädigung der 

Ortsbürgergemeinde zufliessen erhält 51 Stimmen 

 

Somit gelangen wir zur nächsten Abstimmung. 

 

Antrag 

 

Wollen Sie eine Rückweisung dieses Geschäftes mit dem Auftrag, dass die 

Parkplatzentschädigung der Ortsbürgergemeinde zufliessen soll. 

 

Beschluss 

 

Der Rückweisungsantrag wird mit 210 zu 60 Stimmen abgelehnt. 

 

Rückweisungsantrag Bettina Diem 

 

Der Antrag des Stadtrates soll sistiert und eine Fachstelle beauftragt werden, 

mit Bodenproben festzustellen, wie hoch der Sanierungsbedarf der Parzelle 

tatsächlich ist. Es soll dafür eine Kostenschätzung auf der Basis der heutigen 

Preisleistungsverhältnisse vorgelegt werden. Anschliessend ist der Kaufpreis 

zwischen der Einwohnergemeinde und der HRS nachzuverhandeln. 

 

Beschluss 

 

Der Rückweisungsantrag wird mit 229 zu 31 Stimmen abgelehnt. 

 

Es wird somit keine Rückweisung dieses Geschäftes geben.  

 

Wir gelangen nun zum Antrag, welcher vom Stadtrat und der Ortsbürgerfi-

nanzkommission wie folgt gestellt wird: 

 

Antrag 

 

Der Kaufvertrag zwischen der HRS Real Estate AG und der Ortsbürgergemeinde 

betreffend die LIG 7205 und LIG 7206-0-1 zu einem Kaufpreis von Fr. 6 Mio. 



sowie der Kaufvertrag zwischen der HRS Real Estate AG und der Stadion Aarau 

AG betreffend die LIG 7208 seien zu genehmigen und der Stadtrat zur allen-

falls nötigen Darlehensaufnahme zu ermächtigen. 

 

Beschluss 

 

Die Ortsbürgergemeindeversammlung genehmigt mit 237 Ja-Stimmen gegen 

48 Nein-Stimmen den Kaufvertrag zwischen der HRS Real Estate AG und der 

Ortsbürgergemeinde betreffend die LIG 7205 und LIG 7206-0-1 zu einem 

Kaufpreis von Fr. 6 Mio. sowie den Kaufvertrag zwischen der HRS Real Estate 

AG und der Stadion AG betreffend die LIG 7208 und ermächtigt den Stadtrat 

zur allenfalls nötigen Darlehensaufnahme. 



Traktandum 6 
6. Verschiedenes und Umfrage 

Verschiedenes und Umfrage 

Hans Peter Hilfiker, Stadtpräsident:  

6.1 Leitung Ortsbürgergutsverwaltung /Nachfolge Fabian Dietiker 

 

Stadtoberförster Fabian Dietiker, der erst seit April 2019 als Ortsbürgerguts-

verwalter im Amt ist, hat uns bereits wieder verlassen. Er hat den Traumjob 

erhalten, den er sich immer gewünscht hat. Er konnte die Funktion seines 

ehemaligen Chefs übernehmen, der in den frühzeitigen Ruhestand getreten 

ist. Er wird Leiter der Abteilung Wald, Jagd und Fischerei des Kantons. Die 

Nachfolge wird in der nächsten Zeit vom Stadtrat geregelt. Alle Sektionen im 

Bereich der Ortsbürgergemeinde sind gut aufgestellt und stabil geführt, so 

dass man sich Zeit für eine Nachfolgeregelung nehmen kann. So kann auch 

das genaue Leistungsspektrum nochmals überprüft werden, um eine geeigne-

te Person einstellen zu können. Ich danke an dieser Stelle Fabian Dietiker für 

seinen Einsatz und die gute Zusammenarbeit. 

 

6.2 Zielorganisation Liegenschaften 

 

Der Stadtrat hat sich Gedanken gemacht, wie die Abteilung Liegenschaften or-

ganisiert werden soll. Die Ortsbürgergemeinde, wie die Einwohnergemeinde, 

verfügen über mehrere Liegenschaften. Diese sollen sinnvoll gemanagt und 

bewirtschaftet werden. Ausgehend von einer Auslegeordnung einer internen 

Arbeitsgruppe hat der Stadtrat zwei organisatorische Anpassungen im Bereich 

Immobilienmanagement beschlossen. Die Bewirtschaftung sämtlicher Mietlie-

genschaften der Einwohner- und der Ortsbürgergemeinde soll neu bei der heu-

tigen Abteilung Ortsbürgergutsverwaltung gebündelt werden. Zudem wird das 

Stadtbauamt als Kompetenzzentrum im Bereich Projektleitung Bauherr diese 

Rolle zukünftig auch für die Ortsbürgergemeinde wahrnehmen. Die heutige 

Abteilung Liegenschaften und Betriebe wird weiterhin u.a. das Portfolioma-

nagement der Einwohnergemeinde sowie die Bewirtschaftung aller öffentlich 

genutzten Gebäude der Einwohnergemeinde umfassen. 

 

6.3 Informationen zum Zukunftsraum 

 

Ich informiere gerne über den weiteren Verlauf. Wir werden in der nächsten 

Woche einen der wichtigsten Berichte präsentieren, den Finanzanalysenbericht. 

Bis Mitte des nächsten Jahres sollten sämtliche Fusionsanalysenberichte vorlie-

gen. Dann können der Einwohnerrat Aarau sowie die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger der Fusionsgemeinden an den Gemeindeversammlungen über 

die weiteren Schritte entscheiden. Wenn die Fusionsanalysenberichte in der 

vorliegenden Form genehmigt werden, folgt als nächster Schritt die Ausarbei-

tung des Fusionsvertrages. Der finale Entscheid über die Fusion wird vermut-



lich im ersten Halbjahr 2021 in allen Gemeinden fallen. Ich appelliere an Sie, 

die verschiedenen Veranstaltungen dazu zu besuchen. 

 

6.4 Aarenau, Baufeld 6 

 

Letzte Woche fand die erste Projektdelegationssitzung statt. Das Baufeld wird 

entwickelt. Sie werden bald die entsprechenden Informationen und den ent-

sprechenden Kreditantrag erhalten. Im neuen Jahr wird das Planerteam die Ar-

beit aufnehmen. Es handelt sich mit Sicherheit um ein weiteres, interessantes 

Projekt für die Ortsbürgergemeinde. 

 

6.5 Aktueller Stand der Investitionsabsicht der Ortsbürgergemeinde in ein 

Hochhaus im Torfeld Süd 

 

Wir haben an der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung informiert, dass 

wir uns, in Zusammenarbeit mit der Liegenschaftsstrategiekommission, Ge-

danken darübermachen, ob die Ortsbürgergemeinde den Kauf eines Teils der 

vier Hochhäuser tätigen soll. Die Ortsbürgergemeinde wird einen solchen Kauf 

nur beantragen, wenn eine realistische Ertragsperspektive dieses Investments 

in Aussicht steht. Die entsprechenden Gespräche werden geführt. Im Laufe des 

nächsten Jahres dürfen konkretere Vorschläge erwartet werden. Es handelt 

sich um ein sehr umfangreiches Projekt, bei welchem schon viele Abklärungen 

vorgenommen wurden. Wir gehen davon aus, dass die definitive Baubewilli-

gungserteilung in ca. 1 - 2 Jahren erfolgend kann, je nachdem, wie viele Ein-

sprachen eingehen. Es ist das Ziel, dass der Anpfiff im neuen Stadion spätes-

tens 2024 erfolgen kann. 

 

6.6 Terminblatt und Weihnachtsbaumverkäufe 

 

Am 15. Juni 2020 findet im Roggenhausen die Sommergemeindeversammlung 

statt. 

 

Am 16. November 2020 findet die Wintergemeindeversammlung im Kultur- 

und Kongresshaus statt. 

 

Auf dem Terminblatt finden Sie auch die Daten und Verkaufsorte der Weih-

nachtsbaumverkäufe des Forstbetriebes Region Aarau. Sie finden in den nächs-

ten Wochen zwischen dem 13. und 21. Dezember 2019 statt. Die Daten sind 

auch auf der Homepage publiziert. 

 

6.7 Forum Schlossplatz 

 

Ich begrüsse die neue Leiterin, Frau Lena Friedli. Am 19. Dezember 2019 fin-

det im Forum Schlossplatz eine Feierabendführung durch die laufende Ausstel-

lung statt.  

 

 

 



6.8 Neujahrsblätter 

 

Leider konnten im letzten Jahr die Neujahrsblätter an der Ortsbürgergemein-

deversammlung nicht verteilt werden, weil die Lieferung zu spät erfolgte. Sie 

mussten entsprechend zugestellt werden. Heute liegt wieder eine sehr interes-

sante Ausgabe vor. Ich bedanke mich dafür bei der Neujahrsblätterkommissi-

on. Sie können sich gerne mit einem Exemplar bedienen.  

 

6.9 Wortmeldungen 

 

Ich bin am Schluss mit meinen Ausführungen. Gibt es noch Wortmeldungen 

Ihrerseits? Da dies nicht der Fall ist, danke ich Ihnen für die Teilnahme und 

lade Sie zu einem Apéro im Foyer ein. Die heutige Versammlung erkläre ich als 

geschlossen. 

 

 

 

Schluss der Versammlung: 21.25 Uhr 

 

 

 

 

Der Stadtpräsident 

 

Dr. Hanspeter Hilfiker 

 

 

Der Stadtschreiber 

 

Daniel Roth 

 

 


